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Bei den meisten Außenbauteilen von Gebäuden 
lassen sich durch Planung und Ausführung ohne 
weiteres U-Werte (siehe dazu Merkblatt 02 „Be-
griffe im Bau- und Heizungsbereich“) von weniger 
als 0,25 W/(m2 · K) erreichen.

Die Entwicklung auf dem Baustoffmarkt hat dazu 
geführt, dass heute Fenster mit U-Werten von 0,9 bis
1,3 W/(m2 · K) als Standardprodukte gelten können.

Bis zu einem Drittel der Wärmeverluste freistehen-
der Einfamilienhäuser werden durch Fensterflächen 
verursacht. Bei Mehrfamilienhäusern kann dieser 
Anteil noch höher liegen.

Die schon bei Erlass der Wärmeschutzverordnung 
als Vorgänger der Energieeinsparverordnungen be-
stehende Absicht, temporären Wärmeschutz 
(Fensterabdeckungen) in der Normung durch einen 
„Deckelfaktor“ zu honorieren, hat der Verordnungs-
geber fallen gelassen.

Dennoch heißt es analog zu den Vorgängerausga-
ben in der DIN 4108-2:2013-02 in Ziffer 4.2.1:

„Geschlossene, möglichst dichtschließende Fens-
terläden und Rollläden vermindern den Wärme-
durchgang durch Fenster.“

Temporärer Wärmeschutz ist keine Erfindung der 
Neuzeit. Vorhänge, Rollläden, Rollos, Klapp- und 
Schiebeläden sind schon lange in Gebrauch. In Zei-
ten verstärkter Energieeinsparbemühungen haben 
diese Vorrichtungen jedoch eine umfassendere Be-
deutung erlangt.

Sie können in geschlossenem Zustand (z. B. in der 
Nacht) den Wärmeverlust durch die Fensterflä-
chen stark herabsetzen oder im Sommer gegen zu 
starke Sonneneinstrahlung schützen (siehe dazu 
Merkblatt 27 „Passive Sonnenenergienutzung“).
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Temporärer Wärmeschutz empfiehlt sich außer bei 
Dunkelheit, die im Winter in unseren Breiten bis zu 
16 Stunden pro Tag andauern kann, auch bei zeit-
weiliger Abwesenheit der Bewohner, etwa an Wo-
chenenden. Bei Kältewellen können Maßnahmen 
zum temporären Wärmeschutz auch tagsüber an-
gewendet werden, vor allem in Räumen, die nur 
sporadisch genutzt werden.

Temporärer Wärmeschutz sollte so eingesetzt wer-
den, dass er Außenstehende nicht auf leerstehen-
de Gebäude aufmerksam macht (Einbruchgefahr!).

Wie bei Wärmedämmstoffen (siehe dazu Merk-
blatt 21 „Dämmstoffe“) beruht ein Teil der Wir-
kungsweise von Maßnahmen zum temporären 
Wärmeschutz (neben der Dämmwirkung der Mate-
rialien) auf der Entstehung von nahezu stehenden 
Luftschichten zwischen Fensterflächen und außen 
oder innen angeordneten Wärmeschutzelementen. 
In solchen nahezu stehenden Luftschichten kommt 
die wärmedämmende Eigenschaft der Luft recht 
gut zur Geltung.

Außen angebrachte Wärmeschutzelemente re-
duzieren darüber hinaus noch die Abkühlung der 
Fensterflächen, die durch Luftbewegung entsteht.

Neben dem Wärmeschutz verbessern sich Ein-
bruchsicherheit und Schallschutz (siehe dazu Merk-
blatt 20 „Wärmeschutz – Schallschutz“).

Zu den gebräuchlichsten Vorrichtungen für den 
temporären Wärmeschutz zählen Rollläden an der 
Außenseite und Vorhänge an der Innenseite von 
Fensterflächen. Dabei sollten die Vorhänge nicht 
über die Heizkörper reichen, da durch den Wärme-
stau hinter den Vorhängen die Erwärmung von Räu-
men behindert werden kann.

Schwere Vorhänge an der Innenseite von Fenster-
flächen und angrenzenden Außenbauteilen kön-
nen bei unzweckmäßiger Handhabung Tauwas-
serbildung verursachen (siehe dazu Merkblatt 08 
„Feuchte Wände und Schimmelbildung“).

Rollläden an der Außenseite von Fensterflächen 
werden aus Holz, Kunststoff oder Metall herge-
stellt.

Abbildung 1

Traditionelle 
Fenster-
abdeckung in 
San Gimignano 
(Toskana)

Abbildung 2

Fallarm-
Markisen

Abbildung 3

Schiebeläden

Abbildung 4

Verschattungs-
elemente

Abbildung 5

Klappläden
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Die Verwendung von Klappläden (Fensterläden) hat 
gerade in Bayern Tradition. Von Fassaden ländlicher 
Wohngebäude sind sie nicht wegzudenken. Gegen-
über Rollläden weisen Klappläden aus Vollholz we-
gen ihrer größeren Materialdicken eine verbesserte 
Eigendämmung auf.

Hölzerne Klappläden werden in zeitgemäßen For-
men für verschiedene Fensterformate angeboten. 
Immer noch zu wenig bekannt ist der Umstand, 
dass Klappläden auf dem Markt sind, die sich mit-
hilfe einer Kurbel von innen öffnen und schließen 
lassen. Auf diese Weise verbinden sich die Vorzüge 
von Klappläden mit dem Bedienungskomfort von 
Rollläden.

Die Verwendung von Zweischeiben-Isoliervergla-
sung mit zusätzlichen temporären Wärmeschutz-
vorrichtungen stellt eine echte Alternative zu Son-
derverglasungen ohne temporären Wärmeschutz 
dar.

Neben den bereits aufgezählten traditionellen Vor-
richtungen zum temporären Wärmeschutz wie 
Vorhängen, Rollos, Roll- und Klappläden sind zu-
sätzliche Lösungsmöglichkeiten denkbar. Außer 
Schiebeelementen sind Kipp- und Faltelemente, 
transportable Platten, Lamellen und pneumatische 
Konstruktionen an den Innen- und Außenseiten von 
Fensterflächen zunehmend in Gebrauch.

Der Fantasie sind allerdings gestalterisch insofern 
Grenzen gesetzt, als diese Vorrichtungen entweder 
in der Fassade eines Gebäudes oder im Innenraum 
untergebracht und gestalterisch bewältigt werden 
müssen.

Der Sommerliche Wärmeschutz spielt im Woh-
nungsbau dann eine untergeordnete Rolle, wenn 
sich die Fensterflächen auf ein gewohntes Maß be-
schränken.
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